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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Arbeit und Soziales, Jugend und Familie 

Europaangelegenheit des Ausschusses für Bundes- und 
Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen 
Drs. 19/6848 

Nichtlegislatives Vorhaben der Europäischen Union; 
 
Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Euro-
päischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen: 
Ein Fahrplan für die Frauenrechte  
COM(2025) 97 final; Ratsdok. 6756/25 
BR-Drs. 127/25 

I. Beschlussempfehlung: 

Der Landtag nimmt das Vorhaben mit folgenden Anmerkungen zur Kenntnis: 

 

Der Freistaat Bayern misst der Gleichstellung von Frauen und Männern eine her-
ausragende Bedeutung bei. Sie ist Verfassungsauftrag und gesamtgesellschaftli-
che Aufgabe. Frauenrechte sind Grundrechte. Sie zu sichern und zu stärken, ist 
ein zentrales Anliegen des Freistaats. Bayern hat in den vergangenen Jahren be-
reits zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um Frauen und Männer gleichberechtigt zu 
fördern. Der Sechste Gleichstellungsbericht zeigt deutliche Fortschritte, etwa beim 
Anteil von Frauen in Führungspositionen im öffentlichen Dienst, der zuletzt auf 
45,5% gestiegen ist. Auch in der Privatwirtschaft wurden durch die Umsetzung der 
Führungspositionengesetze wichtige Impulse gesetzt.  

In der Politik sind Frauen in vielen Gremien nach wie vor unterrepräsentiert, der 
Freistaat setzt hierzu jedoch auf einen Bewusstseinswandel und die Förderung 
von Vorbildern, um die Teilhabe von Frauen zu stärken. Gesellschaftlich veran-
kerte Rollenmuster sollen aufgebrochen werden, damit Frauen und Männer gleich-
ermaßen Verantwortung in Beruf, Politik und Familie übernehmen können. 

Auch bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist Bayern mit eigenen Program-
men Vorreiter: Der Familienpakt Bayern bündelt seit 2014 die Kräfte von Politik 
und Wirtschaft, um familienfreundliche Arbeitsbedingungen zu fördern. Ergänzt 
wird dies durch innovative Familienleistungen sowie durch den kontinuierlichen 
Ausbau frühkindlicher Betreuung (u.a. im Rahmen der Weiterentwicklung des 
BayKiBiG). 

Besondere Aufmerksamkeit gilt zudem der Förderung von Frauen mit Behinde-
rung, die häufig Mehrfachdiskriminierungen ausgesetzt sind. Mit dem Landesnetz-
werk „Netzwerkfrauen Bayern“ fördert der Freistaat seit über 20 Jahren eine 
starke Anlaufstelle, die Beratung, Projekte und Gewaltprävention anbietet.  

Gleichstellung bedeutet für den Freistaat Bayern Wahlfreiheit für Familien, faire 
Chancen in der Arbeitswelt, Schutz vor Gewalt und Diskriminierung sowie die 
Stärkung von Frauen in allen Lebensbereichen. 
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1. Schutz vor Gewalt 

Der Freistaat Bayern unterstützt alle Maßnahmen, die Frauen und Mädchen wirk-
sam vor Gewalt schützen. Vorrang haben eine konsequente Strafverfolgung, der 
Ausbau von Schutz- und Beratungsstrukturen sowie die Stärkung der Opferrechte. 
Bayern ist in diesem Bereich bereits gut aufgestellt und verfügt über ein dichtes 
Netz an Hilfseinrichtungen, das durch Landesprogramme kontinuierlich ausgebaut 
wird. 

2. Gesundheit 

Der Freistaat Bayern befürwortet die Stärkung der Frauengesundheit, insbeson-
dere durch hochwertige medizinische Versorgung und geschlechtersensible For-
schung. Fragen der sexuellen und reproduktiven Gesundheit fallen in die Zustän-
digkeit der Mitgliedstaaten. Für den Freistaat Bayern hat der Schutz des ungebo-
renen Lebens oberste Priorität. 

3. Wirtschaftliche Stärkung und Lohngleichheit 

Der Freistaat Bayern unterstützt faire Bezahlung und die Förderung von Gründe-
rinnen und Unternehmerinnen. Mit der Mütterrente wird ein wirksamer Beitrag zur 
Verringerung der Altersarmut von Frauen geleistet. Bei der Umsetzung der EU-
Richtlinie zur Lohntransparenz ist auf bürokratiearme Umsetzung zu achten. Fami-
lienpolitische Instrumente wie das Ehegattensplitting sind aus Sicht des Freistaats 
zu erhalten, da sie die Wahlfreiheit der Familien sichern. 

4. Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

Der Freistaat Bayern setzt auf eine bessere Vereinbarkeit durch flexible Arbeits-
zeitmodelle, den Ausbau hochwertiger Betreuungsangebote und eigenständige 
Leistungen wie das Kinderstartgeld. Mit der laufenden Weiterentwicklung des 
BayKiBiG werden die Qualität und der Zugang zu frühkindlicher Bildung und Be-
treuung weiter verbessert. 

5. Beschäftigung und Arbeitsbedingungen 

Der Freistaat Bayern befürwortet faire Chancen, Weiterbildung und Schutz vor Be-
lästigung am Arbeitsplatz. Starre Quotenregelungen lehnt er ab. Frauen sollen 
durch geeignete Rahmenbedingungen gefördert werden, nicht durch ver-
pflichtende Vorgaben. 

6. Bildung 

Der Freistaat Bayern unterstützt Maßnahmen, um Frauen in MINT-Berufen und 
Männer in sozialen Berufen stärker zu gewinnen. Bei der Sexualerziehung gilt: Sie 
muss altersgerecht, werteorientiert und ideologiefrei erfolgen und das Elternrecht 
wahren. 

7. Politische Teilhabe 

Der Freistaat Bayern erkennt die Notwendigkeit einer stärkeren Teilhabe von 
Frauen in Politik und Führung an. Mit der Einführung verbindlicher Quotenregelun-
gen für mehr Frauen in Führungspositionen wurde bereits ein wichtiger Schritt un-
ternommen. Schutz vor Hass und Hetze, insbesondere im Netz, ist unverzichtbar. 
Maßnahmen gegen Sexismus in Medien und Werbung sind zu unterstützen, dür-
fen aber die Pressefreiheit nicht beeinträchtigen. 

8. Institutionelle Mechanismen 

Der Freistaat Bayern verfügt bereits über funktionierende Strukturen wie Gleich-
stellungsbeauftragte und regelmäßige Gleichstellungskonzepte. Gleichstellung ist 
weiter zu fördern, muss aber ideologiefrei ausgestaltet sein und darf keine zusätz-
liche Bürokratie verursachen. Fördermittel sind transparent und zweckgebunden 
einzusetzen. 

Der Freistaat Bayern unterstützt die Ziele der Europäischen Kommission zur Stär-
kung der Frauenrechte. Zugleich betont er die Bedeutung der Subsidiarität, der 
Wahlfreiheit der Familien, des Schutzes des ungeborenen Lebens, einer ideolo-
giefreien Ausgestaltung der Gleichstellungspolitik sowie der Vermeidung zusätzli-
cher Bürokratie. 
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Frauen sind weltweit von Gewalt, Diskriminierung und traditionellen Praktiken, die 
ihre Gesundheit schädigen und ihre Würde untergraben, betroffen. Um Wege aus 
der Armut zu finden, ist die Stärkung der Rolle der Frauen ein wichtiger Weg. Ge-
schlechtergerechtigkeit ist jedoch nicht nur ein grundlegendes Menschenrecht, 
sondern auch eine wesentliche Voraussetzung für friedliche Gesellschaften, nach-
haltige Entwicklung und wirtschaftliches Wachstum 

Die Ziele für Nachhaltigkeit insbesondere die SDG 5 (Geschlechtergerechtigkeit) 
der Vereinten Nationen muss politisch im Zielblick bleiben. 

Der Fahrplan für Frauenrecht ist ein begrüßenswerter Schritt in diese Richtung. 

Die Gewaltfreiheit ist ein besonders wichtiges Anliegen. Alle Menschen haben das 
Recht auf körperliche und seelische Unversehrtheit. Dies gilt auch in partner-
schaftlichen und familialen Beziehungen. Ein Leben frei von Gewalt ist die Grund-
voraussetzung für Selbstbestimmung und gesellschaftliche Teilhabe, so auch da-
für, dass Menschen ihre sexuelle Identität selbstbestimmt leben können. 

Gewaltfreiheit muss Grundlage und Ziel jeder Antidiskriminierungs- und Gleich-
stellungspolitik sein. Der Schutz vor Gewalt ist eine Pflichtaufgabe des Staates. Es 
gilt sich einzusetzen, die gesellschaftlichen Grundlagen dafür zu schaffen. Gewalt-
prävention und -bekämpfung und die Verfolgung aller Formen struktureller Gewalt 
müssen einen hohen politischen Stellenwert einnehmen. Das gilt insbesondere bei 
bewaffneten Konflikten, Verfolgung, Flucht und Vertreibung, in denen Frauen und 
Mädchen Gewalt ausgesetzt sind. 

 

Es wird das Ziel der Stärkung von Frauenrechten für eine geschlechtergerechte 
Gesellschaft in der Europäischen Union und die entsprechende Vorstellung eines 
Fahrplans für die Frauenrechte durch die Europäische Kommission begrüßt. Die 
EU ist nicht nur eine Wirtschafts- sondern ganz explizit auch eine Wertegemein-
schaft. Die gesellschaftliche Rolle von Frauen und der Umgang mit ihnen zeichnet 
liberale Demokratien aus und unterscheidet sie von Autokratien. Artikel 14 der Eu-
ropäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) verbietet die Diskriminierung auf-
grund von Geschlecht. Daran haben alle EU-Mitgliedsstaaten sich zu halten, 
nachdem die EU sich mit dem Vertrag von Lissabon (2009) offiziell an die EMRK 
gebunden hat. In Deutschland ist die Gleichstellung der Geschlechter als Verfas-
sungsauftrag eine besonders wichtige Priorität für politisches Handeln und die 
strategische Ausrichtung von Regierungsentscheidungen. 

Die Gleichstellung der Geschlechter ist trotz gewichtigen rechtlichen Verpflichtun-
gen noch nicht in allen EU-Mitgliedsstaaten Realität. Die Digitalisierung unserer 
Gesellschaft verschärft an einigen Stellen existierende Diskriminierungsstrukturen, 
insbesondere mit Blick auf die Betroffenheit von verschiedenen Erscheinungsfor-
men von digitaler Gewalt (im Rahmen von häuslicher oder Partnerschaftsgewalt 
oder gegenüber Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, wie Politikerinnen, 
Schauspielerinnen, Aktivistinnen und Journalistinnen), sowie fehlende oder sexis-
tische weibliche Repräsentation in Datensätze, die für die Entwicklung und das 
Trainieren von unterschiedlichen KI-Anwendungen sowie technologische Entwick-
lung und Innovation insgesamt Grundlagen bilden. An dieser Stelle sollte die EU 
mit ihren digitalpolitischen Regulierungen Gegenmaßnahmen und klare Vorgaben 
setzen. 

Der Fahrplan in seiner jetzigen Form lässt leider zu wünschen übrig. Der Vor-
schlag ist nur wenig ambitioniert, trotz global zunehmenden Einschränkungen von 
Frauenrechten. Es bräuchte eine ehrgeizige Strategie für die Gleichstellung der 
Geschlechter in den kommenden Jahrzehnten, mit konkreten, greifbaren legislati-
ven und nichtlegislativen Maßnahmen. Der Fahrplan für Frauenrechte muss in Eu-
ropa die Stellung von Frauen im Arbeitsmarkt sowie ihre finanzielle Existenzsiche-
rung stärken. Die Vorteile für Wirtschaftswachstum und Wettbewerbsfähigkeit, die 
aus mehr Gleichstellung entstehen, werden zurecht von der EU-Kommission er-
wähnt, dürfen aber nicht stärker als konkrete Rechte und soziale Gleichheit ge-
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wichtet werden. Insbesondere in Bezug auf die sexuelle und reproduktive Gesund-
heit als Grundrechte von Frauen, wäre zum Beispiel eine Entkriminalisierung von 
Schwangerschaftsabbrüchen wünschenswert. An dieser Stelle braucht es Nach-
besserungen. Als Querschnittsaufgabe fehlt die Bekämpfung des Klimawandels, 
der auch mit Gleichstellungspolitik verbunden werden muss. Die EU-Kommission 
soll bisherige Bestreben der EU für Gender Budgeting weiter ausbauen und insti-
tutionalisieren. Dabei ist bei der Ausgestaltung von EU-Förderungen die Auszah-
lung von Geldern an gleichstellungspolitische Voraussetzungen zu knüpfen.  

Frauen und Mädchen erfahren in Europa, in Deutschland und in Bayern Diskrimi-
nierung aufgrund ihres Geschlechts. Um für Veränderung zu sorgen, brauchen die 
im Fahrplan festgesetzten Ziele möglichst viel politische Aufmerksamkeit sowie 
aktives Handeln von allen Regierungsebenen. Besonders die Intersektionalität von 
Frauenrechte und Formen von Diskriminierung müssen berücksichtigt werden. 
Weiblich gelesene Menschen, queere Frauen, Frauen mit Migrationsgeschichte, 
geflüchtete Frauen und Frauen mit Behinderungen haben spezifische Bedürfnisse, 
auf die eine intersektional ausgelegte Strategie eingehen muss.  

Die Umsetzung des Fahrplans wird koordiniertes und nachhaltiges Handeln der 
EU sowie der Mitgliedsstaaten erfordern. Die EU hat allerdings nur bedingt die 
Möglichkeit, konkrete Maßnahmen zu erlassen. Das Europaparlament hat nach 
Vorlage des Fahrplans die Ausschöpfung der EU-Kompetenzen mit bereits vor-
handenen Gesetzen angemerkt. Die Implementierung von verschiedenen Maß-
nahmen in den Mitgliedsstaaten sieht das Europaparlament als größte Aufgabe, 
unter anderem „soft measures“ wie zum Beispiel die Einführung von Gender 
Mainstreaming und Gender Budgeting. Somit sollte der Vorstoß der EU auch als 
Impuls für mehr intersektionale gleichstellungspolitische Bestrebungen in Bayern 
genutzt werden. Ein Leben ohne Gewalt, reproduktive Freiheit, den Zugang zu ho-
hen Gesundheitsstandards und politische Teilhabe sowie gleichberechtigte politi-
sche Vertretung sind Ziele, die auch auf Landesebene verfolgt werden müssen. 

 

Die EU-Kommission will mit ihrer Mitteilung die Gleichstellung von Frauen und 
Männern in der EU voranbringen. Sie legt Grundsätze und Prioritäten für Frauen-
rechte und Geschlechtergerechtigkeit fest, gibt Orientierung für künftige Strate-
gien, Gesetzesinitiativen und Maßnahmen auf EU- und nationaler Ebene und lenkt 
den Blick auf bestehende Ungleichheiten. Zudem definiert sie konkrete Hand-
lungsfelder wie Gewalt, Arbeit, Bildung und politische Teilhabe.  

Der EU-Fahrplan „Ein Fahrplan für die Frauenrechte“ wird ausdrücklich begrüßt 
und als wegweisend für die Gleichstellungspolitik in Bayern angesehen. Gleich-
stellung ist ein Grundrecht und ein zentrales gesellschaftliches Ziel, das in Bayern 
noch stärker umgesetzt werden muss. Trotz Fortschritten bleiben Herausforderun-
gen wie geschlechtsspezifische Gewalt, ungleiche Löhne, begrenzte politische 
Teilhabe, mangelnde Vereinbarkeit von Beruf und Familie, ungleiche Bildungs-
chancen und berufliche Segregation. Ohne entschlossene Maßnahmen wird die 
Gleichstellung laut Prognosen noch Jahrzehnte dauern.  

Unterstützt werden die im Fahrplan formulierten Ziele, die auf eine umfassende 
Förderung der Gleichstellung abzielen. Dazu gehört ein Leben ohne Gewalt. Dies 
erfordert die konsequente Umsetzung des Istanbul-Übereinkommens, den Ausbau 
von Frauenhäusern, Beratungsstellen und Interventionsprogrammen sowie Prä-
ventionsmaßnahmen in Schulen und digitalen Räumen. Schutz, Unterstützung 
und Zugang zur Justiz für Opfer geschlechtsspezifischer Gewalt sind dabei essen-
ziell.  

Ein weiteres zentrales Thema ist die Gesundheit von Frauen. Dazu zählen der Zu-
gang zu gynäkologischer, pränataler und postnataler Versorgung, sexualpädago-
gische Beratung, die Forschung zu frauenspezifischen Erkrankungen und ge-
sunde Arbeitsbedingungen in typischen Frauenberufen. Auch Verhütung, flächen-
deckende medizinische Angebote für Schwangerschaftsabbruch, Hebammenver-
sorgung und die Behandlung von Krankheiten wie Endometriose müssen gesi-
chert und ausgebaut werden.  
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Im Bereich Lohngleichheit und wirtschaftliche Stärkung wird in Bayern besonderer 
Handlungsbedarf gesehen. Gefordert werden Lohntransparenz, Audit-Systeme in 
Unternehmen, die Bekämpfung von Lohngefällen in frauendominierten Berufen, 
die Förderung von Gründerinnen und Frauen in MINT-Berufen sowie Mentoring-
Programme für Frauen in Führungspositionen. Alleinerziehende und Teilzeitbe-
schäftigte verdienen dabei besondere Unterstützung.  

Die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben ist ein weiteres zentrales Anliegen. 
Bayern braucht mehr qualitativ hochwertige Betreuungsplätze für Kinder, flexible 
Arbeitszeitmodelle, Homeoffice-Regelungen, familienfreundliche Unternehmens-
strukturen, Jobsharing und eine gleichberechtigte Beteiligung von Vätern an El-
ternzeit und Pflegeaufgaben. Vereinbarkeit darf nicht länger als Frauenthema gel-
ten, sondern muss gesellschaftlich verankert und auch seitens der Wirtschaft un-
terstützt werden. 

Gleiche Beschäftigungsmöglichkeiten und faire Arbeitsbedingungen sind ebenfalls 
entscheidend. Unternehmen sollten Gleichstellungsrichtlinien einführen, Schutz 
vor Belästigung gewährleisten und Weiterbildungsmöglichkeiten schaffen. Frauen 
in technische Berufe zu bringen und Aufstiegschancen in prekären oder Teil-
zeitjobs zu verbessern, bleibt ein wichtiges Ziel. Nur so verfügen Frauen über ein 
gutes Erwerbeinkommen und höhere Renten, die vor (Alters-)Armut schützen. 

Im Bildungsbereich müssen Mädchen stärker gefördert werden, vor allem in 
MINT-Fächern. Gleichzeitig sollten Jungen für Berufe im sozialen, gesundheitli-
chen und erzieherischen Bereich gewonnen werden. Digitale Kompetenzen, Sexu-
alaufklärung und interkulturelle Bildung spielen dabei eine zentrale Rolle.  

Die politische Teilhabe von Frauen muss gezielt gestärkt werden. Mentoring-Pro-
gramme, Unterstützung für Kandidatinnen, Quotenregelungen in Parteien und 
Schutzmaßnahmen gegen Hass, Sexismus und Belästigung sollen Frauen in Poli-
tik und Verwaltung fördern.  

Der Fahrplan betont zudem die Bedeutung institutioneller Mechanismen zur 
Durchsetzung der Frauenrechte. Unterstützt wird der Ausbau von Gleichstellungs-
stellen, regelmäßige Gender-Analysen in Politik und Verwaltung, die Verankerung 
der Geschlechterperspektive in allen Politikfeldern und Haushaltsplänen sowie die 
Förderung von Gleichstellungsprojekten.  

Anerkannt wird der Handlungsbedarf. Die Umsetzung der Maßnahmen des EU-
Fahrplans wird als zentral angesehen, um die Gleichstellung von Frauen und 
Männern voranzutreiben, soziale Gerechtigkeit zu stärken und wirtschaftliches Po-
tenzial besser zu nutzen.  

 

Berichterstatterin: Julia Post 
Mitberichterstatterin: Martina Gießübel 

II. Bericht: 

1. Das nichtlegislative Vorhaben der Europäischen Union (§ 83c BayLTGeschO) 
wurde dem Ausschuss für Arbeit und Soziales, Jugend und Familie federfüh-
rend zugewiesen. Der Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten so-
wie regionale Beziehungen hat das EU-Vorhaben endberaten.  

2. Der Ausschuss für Arbeit und Soziales, Jugend und Familie hat das EU-Vor-
haben in seiner 29. Sitzung am 3. Juli 2025 beraten und e i n s t i m m i g  be-
schlossen, die Federführung zu übernehmen (§ 83c Abs. 2 BayLTGeschO). 

3. Der Ausschuss für Arbeit und Soziales, Jugend und Familie hat das EU-Vor-
haben in seiner 31. Sitzung am 9. Oktober 2025 federführend beraten und 
e i n s t i m m i g  zu der in I. enthaltenen Beschlussempfehlung Zustimmung 
empfohlen. 
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4. Der Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Be-
ziehungen hat das EU-Vorhaben in seiner 34. Sitzung am 28. Oktober 2025 
endberaten und e i n s t i m m i g  empfohlen, der Beschlussempfehlung des fe-
derführenden Ausschusses zuzustimmen mit der Maßgabe, dass Satz 1 wie 
folgt geändert wird „Der Landtag nimmt das Vorhaben zur Kenntnis und bittet 
um Berücksichtigung der Bedenken im weiteren Verfahren:“ und folgender 
letzter Satz angefügt wird: „Der Beschluss des Bayerischen Landtags wird un-
mittelbar an die Europäische Kommission, das Europäische Parlament, den 
Ausschuss der Regionen und den Deutschen Bundestag übermittelt.“. 

Thomas Huber 
Stellvertretender Vorsitzender 

 


